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15/14 – Kreis Coesfeld

Hinweis auf die Veröffentlichung der Öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und den 
Städten und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, 
Dülmen, Havixbeck, Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, 
Olfen, Rosendahl und Senden über die Delegation von 
Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes 
von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen An-
schluss- und Benutzungszwanges anfallen

Im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster (Nr. 6 vom 
07.02.2014, lfd. Nr. 31) wurde die nachstehend bezeichnete 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie die hierzu erteilte 
aufsichtsbehördliche Genehmigung der Bezirksregierung 
Münster vom 29.01.2014, Az.: 31.1-1.6-COE-02/2014, be-
kannt gemacht:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 23 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) 
in Verbindung mit § 5 Abs. 6 Satz 4 Landesabfallgesetz 
NRW (LAbfG) NRW zwischen den Städten und Gemein-
den Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, 
Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und 
Senden sowie dem Kreis Coesfeld über die Delegation von 
Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes 

von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen An-
schluss- und Benutzungszwanges anfallen.

Coesfeld, den 14.02.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Umweltamt
Im Auftrag
gez. Dr. Foppe

16/14 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 
an Olaf Wortmann

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 15.01.2014, Akten-
zeichen 32 30 12, ist zuzustellen an Herrn Olaf Wortmann, 
zuletzt wohnhaft in Flückspatt 7, 46348 Raesfeld.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
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Mit Anordnung vom 15.01.2014 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Gebäude 2 / Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Frau Schlattmann 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 13.02.2014 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Im Auftrag 
gez. Schlattmann 

17/14 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Errichtung und 
zum Betrieb eines Blockheizkraftwerkes sowie einer 
Biomassefeuerung in Senden

Die Firma Josef Winkelheide GmbH, Bredenbeck 14a, 
48308 Senden, hat mit Datum 01.10.2013 einen Antrag zur 
Errichtung und zum Betrieb eines Blockheizkraftwerkes zur 
Verstromung von Erdgas und Nutzung der Motorwärme, so-
wie einer Biomassefeuerung auf dem Grundstück in Sen-
den, Gemarkung: Senden, Flur: 11, Flurstücke: 151, 152 und 
172, vorgelegt.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 
Für das Vorhaben ist gemäß § 3a–c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn eine überschlägige 
Vorprüfung durch die Genehmigungsbehörde ergibt, dass er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Es wurde ein Vorprüfungsverfahren (Screening) zur Feststel-
lung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde 
festgestellt, dass es einer weiteren Umweltverträglichkeits-
prüfung als unselbständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG in ent-
sprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BIm-
SchG bekannt gemacht und ist nicht selbstständig anfechtbar.

Coesfeld, 26.02.2014

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

18/14 – Stadt Dülmen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Delegation 
von Aufgaben im Bereich der Sondermüllsammlung

Die Stadt Dülmen hat zusammen mit den übrigen Städten 
und Gemeinden des Kreises Coesfeld eine  öffentlich-recht-
liche Vereinbarung über die Delegation von Aufgaben im 
Bereich der Sammlung und des Transportes von Sonderab-
fällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss und Be-
nutzungszwanges anfallen, geschlossen. Die Genehmigung 
durch die Bezirksregierung Münster wurde im Amtsblatt Nr. 
6 für den Regierungsbezirk Münster vom 07.02.2014 veröf-
fentlicht. 

Dülmen, 26.2.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Lisa Stremlau
 


